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ZUR VERÖFFENTLICHUNG BESTIMMT 
 
Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und den Vereinigten Mexikanischen Staaten 
über kulturellen Austausch; Gemischte 
Kommission gemäß Art. 8; Bestellung der 
österreichischen Mitglieder 
 
 

 
Vortrag 

 
an den 

 
Ministerrat 

 
 
 
Das Abkommen zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Mexikanischen 
Staaten über kulturellen Austausch (BGBl. Nr. 611/1975 i.d.g.F.) sieht in seinem Art. 8 die 
Errichtung einer Gemischten Kommission vor, die abwechselnd in Österreich und Mexiko 
tagt. Die Gemischte Kommission ist beauftragt, Arbeitsprogramme auszuarbeiten und den 
Regierungen Empfehlungen zu deren Durchführung zu unterbreiten. Die letzte Tagung 
fand im Oktober 2010 in Wien statt. Es ist beabsichtigt, die nächste Tagung der 
Gemischten Kommission im Frühjahr 2017 in Mexiko abzuhalten. 
 
Gemäß § 1 Pkt. 5 des Verwaltungsübereinkommens zwischen dem Bundesministerium für 
Bildung (BMB) und dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
(BMWFW), GZ. BMB-10.720/0090-Präs.4/2016, werden bei Tagungen der Gemischten 
Kommission die Agenden des BMWFW durch Vertreter/innen des BMB wahrgenommen. 
 
Es ist in Aussicht genommen, die nachstehenden Personen zu Mitgliedern der 
österreichischen Delegation in der Gemischten Kommission zu bestellen:  
 
 
Botschafterin Dr.in Teresa INDJEIN 
Delegationsleiterin 
 

Bundesministerium für Europa, Integration 
und Äußeres 
 

Ministerialrätin Mag.a Evelyn VON BÜLOW 
Stv. Delegationsleiterin 

Bundesministerium für Europa, Integration 
und Äußeres 
 

Ministerialrätin Mag.a Martina MASCHKE 
 

Bundesministerium für Bildung  



Dr.in Elisabeth BURDA-BUCHNER Bundesministerium für Bildung  
 

Mag.a Kathrin KNEISSEL Bundeskanzleramt 
 

Mag.a Karin ZIMMER Bundeskanzleramt 
 

 
 
Die mit der Tagung der Gemischten Kommission verbundenen Kosten finden ihre 
Bedeckung in den Budgets der jeweils entsendenden Ressorts. Es wird voraussichtlich 
keine Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen geben; sofern dennoch solche gefasst 
werden, werden sie aus den dem zuständigen Ressort zur Verfügung gestellten Mitteln 
bedeckt. 
 
Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien, 
der Bundesministerin für Bildung und dem Bundesminister für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft stelle ich den 
 
 

Antrag, 
 
 
die Bundesregierung wolle dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, die bisherigen 
Mitglieder der österreichischen Delegation in der Gemischten Kommission gemäß Art. 8 
des Abkommens zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Mexikanischen 
Staaten über kulturellen Austausch ihrer Funktion zu entheben und die Mitglieder der 
österreichischen Delegation in der oben angeführten Zusammensetzung zu bestellen. 
 
 
 

Wien, am 7. März 2017 
KURZ m.p. 


